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 Veröffentlicht am 14.05.1992

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

ABGB §891;

ABGB §893;

BAO §6;

BAO §7;

Rechtssatz

Es tri<t zwar zu, daß die Abgabenschuld bei ihrer Entrichtung durch einen der Gesamtschuldner erlischt und das

Gesamtschuldverhältnis damit sein Ende ?ndet. Diese Rechtsfolge tritt aber nur insoweit ein, als tatsächlich die

Abgabenschuld entrichtet worden ist. Ist sie von dem zunächst in Anspruch genommenen Abgabenschuldner - hier auf

Grund einer unrichtigen bescheidmäßigen Vorschreibung - nur zum Teil entrichtet worden, so ist es im übersteigenden

Ausmaß nicht zu einem Erlöschen des Gesamtschuldverhältnisses gekommen.
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